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1 Verfassung des Deutschen Reichs v. 11.8.1919 (RGBl. 1919, S. 1383). Soweit nicht anders 
angegeben, nimmt diese Arbeit auf geltende Gesetze jeweils in der aktuellen (Stand: 1.9.2019), 
auf außer Kraft getretene Gesetze jeweils in der zuletzt geltenden Fassung Bezug. Aktuelle Bun-
desgesetze werden nicht gesondert nachgewiesen.

2 Zur Vollgültigkeit unten Fn. A25. Im Folgenden werden einzelne Formulierungen und Ge-
danken übernommen bzw. fortentwickelt von L. Friedrich, Sitzungsvertretung mit Kopftuch?, 
in: KuR 24 (2018), S. 88 ff.; ders., Über Kreuz mit der Verfassung?, in: NVwZ 2018, S. 1007 ff.; 
ders., Die einschränkende Auslegung des § 6 LÖG NRW n. F. durch das OVG NRW als frag-
würdige Konterjudikatur, in: NWVBl. 2019, 185 ff.

3 Zum sichtbaren Politikum wurde der Sonntag 2016 in Münster anlässlich eines Beschlusses 
des Rates der Stadt Münster, an ausgewählten Sonntagen – zwei davon in der Adventszeit – zu-
sätzliche Ladenöffnungen zu erlauben; der daraufhin von der »Initiative Freier Sonntag Müns-
ter« angestrengte Bürgerentscheid vom 6.11.2016 zur Aufhebung dieses Ratsbeschlusses hatte 
Erfolg; zu alledem D. Anger, Münster lehnt Verkauf am Sonntag ab, in: Westfälische Nach-
richten v. 6.11.2016, abrufbar unter www.wn.de / Muenster / Geringes-Interesse-an-Buergerent 
scheid-Muenster-lehnt-Verkauf-am-Sonntag-ab (1.9.2019); vgl. auch die Angaben unter www.
stadt-muenster.de / wahlen / buergerbegehren-buergerentscheid / buergerentscheid-freier-sonn 
tag-muenster.html (1.9.2019).

4 Besonders umfangreiche Auslotung der kollidierenden Rechtsgüter bei C. Hufen, Der Aus-
gleich verfassungsrechtlich geschützter Interessen bei der Ausgestaltung des Sonn- und Feier-
tagsschutzes, 2014, S. 203 ff., 311 ff.; eingehend statt vieler außerdem S. Korioth, in: R. Herzog 
u. a. (Hrsg.), Maunz / Dürig Grundgesetz-Kommentar, Art. 139 WRV (Februar 2003), Rn. 4 ff.; 
P. Häberle, Der Sonntag als Verfassungsprinzip, 2. Aufl. 2006, S. 61 ff.; im Überblick M. Knauff, 

A. Vorbemerkungen,  
(rechtliche) Einführung und Grundlagen

I. Vorbemerkungen

Über Art. 140  GG wird Art. 139 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 
11. August 1919 (WRV)1 und mit ihm der Schutz von Sonn- und Feiertagen 
»vollgültiges Verfassungsrecht«, das im Jahr 2019 sein einhundertstes bzw. sieb-
zigstes Jubiläum feiert2. Trotz ihrer handgreiflichen religiösen Implikation (dazu 
sogleich A.II.1. sowie A.II.1.a) aa)) stellen der Tag wie die Norm auch und gerade 
den modernen und säkularen (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 1 WRV) Verfas-
sungsstaat vor gewaltige Herausforderungen. Schon die Fülle aktueller Recht-
sprechung und Literatur vergegenwärtigt ihr verfassungsrechtliches Konflikt-
potential und ihre gesellschaftliche wie politische Sprengkraft3. Eingedenk der 
Vielzahl widerstreitender und auszutarierender Rechte und Interessen kann das 
kaum überraschen. Als solche springen unmittelbar, aber eben auch nur exem-
plarisch diejenigen der Kirchen und Gläubigen, der Arbeitnehmer wie ihrer 
Gewerkschaften, der Einzelhändler und Gewerbetreibenden und schließlich der 
Verbraucher ins Auge4.
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Sonntagsruhe zwischen Verfassungsgebot und Kommerzialisierung, in: GewArch. 2016, S. 217 
(220 ff.). Augenscheinlich wird die Vielzahl betroffener Akteure und damit zugleich die Anfäl-
ligkeit der rechtswissenschaftlichen Diskussion um den Sonntag für interessenpolitische Motive 
etwa anhand der Flut von Stellungnahmen, die zu den Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen 
das Berliner Ladenöffnungsgesetz abgegeben wurden: BVerfGE 125, 39 (58 ff.).

5 A. Pahlke, Sonn- und Feiertagsschutz als Verfassungsgut, in: Essener Gespräche 24 (1990), 
S. 53 (53); F. Stollmann, Der Sonn- und Feiertagsschutz nach dem Grundgesetz, 2004, S. 66; 
leicht hysterisch auch P. Unruh, Die Kirchen und der Sonntagsschutz, in: ZevKR 52 (2007), 
S. 1 (1 ff.): »Angriff auf den Sonntagsschutz« (Zitat S. 1); vgl. deutlich früher schon A. Matt‑
ner, Sonntagsruhe im Spiegel des Grundgesetzes und der Feiertagsgesetze der Länder, in: NJW 
1988, S. 2207 (2207): »Kampf um das arbeitsfreie Wochenende«. Als »Allianz« (W. Schatzschnei‑
der, Maschinenlaufzeiten und Feiertagsschutz, in: NJW 1989, S. 681 [681]) für den Sonntag tre-
ten dabei besonders wortstark und wirkmächtig die Kirchen und Gewerkschaften auf, deren 
religiö se bzw. sozialpolitische Interessen Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 WRV gleichermaßen 
schützt (dazu etwa unten A.II.1.a) aa)).

6 Die ökonomische Dimension des Sonn- und Feiertagsschutzes ließ namentlich die Debatte 
um die Streichung des Buß- und Bettages (in allen Bundesländern bis auf Sachsen) erahnen, 
dessen Abschaffung die Arbeitgeber für ihre Beiträge zur neu eingeführten Pflegeversicherung 
kompensieren sollte (§ 58 II, V SGB XII, eingeführt durch Gesetz v. 26.5.1994 [BGBl. I 1994, 
S. 1014]); (beißend) kritisch dazu K.‑H. Kästner, Der Sonntag und die kirchlichen Feiertage, in: 
J. Listl / D. Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. II, 2. Aufl. 1995, § 51, S. 349; vgl. ergänzend BVerfG, NJW 1995, S. 3378 f. Vgl. aus jüngerer 
Zeit auch die Beschwerden der Arbeitgeberverbände über die Einführung des Reformationstags 
als neuer regelmäßiger gesetzlicher Feiertag in den norddeutschen Bundesländern: D. Creutz‑
burg, Feiertagsfieber nervt die Wirtschaft, in: F.A.Z. Nr. 252 v. 30.10.2018, S. 20.

7 Diese Diagnose wird seit Beginn der neunziger Jahre regelmäßig gestellt; statt vieler 
Pahlke, Feiertagsschutz (Fn. A5), S. 53; Stollmann, Feiertagsschutz (Fn. A5), S. 66; aufgegriffen 
von Unruh, Kirchen (Fn. A5), S. 1 ff.: »faktische und rechtliche Krise« (Zitat S. 3). Weiterführend 
zu diesem Komplex K.‑H. Kästner, Sonn- und Feiertage zwischen Kultus, Kultur und Kom-
merz, in: DÖV 1994, S. 464 ff.; Unruh (Fn. A2), Art. 139 WRV Rn. 4.

8 Den Sonntag als »Kostenfaktor« erkennt auch P. Kunig, Der Schutz des Sonntags im ver-
fassungsrechtlichen Wandel, 1989, S. 6 f. (Zitat S. 6); kritisch zu derartigen »Rentabilitätserwä-
gungen« Kästner, Sonntag (Fn. A6), S. 337 f.; A. v. Campenhausen, Sonn- und Feiertagsschutz, 
in: ZevKR 56 (2011), S. 225 (232 f.). Besonders starkes Plädoyer gegen eine ökonomische Eng-
führung der Diskussion ferner schon bei R. Spaemann, Der Anschlag auf den Sonntag, in: Die 
Zeit Nr. 21 v. 19.5.1989, S. 59 (59): »Und bei dieser Rechnung ist auch der Sonntag verloren. Die 
Frage: ›Was kostet uns der Sonntag?‹ oder ›Wieviel wollen wir ihn uns höchstens kosten lassen?‹ 
ist eine heimtückische Frage, die selbst schon der entscheidende Anschlag auf den Sonntag ist. 
Der Sonntag ist nämlich gerade dadurch Sonntag, daß er nichts kostet und – im ökonomischen 
Sinne – nichts bringt«.

Sie alle befinden sich – schenkt man den Schlagzeilen Glauben – im »Kampf«, 
wenn nicht gar im »Krieg um den Sonntag«5. Auf dem »Schlachtfeld« stehen 
sich dabei nicht nur die wortgebenden Akteure und deren verfassungsrechtlich 
geschützten Belange, sondern vor allem die dahinterliegenden Dimensionen des 
Sonntags in seiner sozialen, kulturellen und nicht zuletzt ökonomischen6 Bedeu-
tung gegenüber. An Schärfe gewinnt der Konflikt zudem dadurch, dass sich der 
Sonntag selbst »in der Krise«7 befindet, jedenfalls aber mit weitreichenden wie 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen – um mit dem Internetversand-
handel, der weder Ladenschluss noch Sonntag kennt, nur eine Triebfeder zu 
nennen – und infolgedessen mit Fragen nach seinem Nutzen und seinen Kosten 
konfrontiert sieht (s. u. A.II.1.c) bb) (4) speziell für das Ladenöffnungsrecht)8. In 
Zeiten sich nachhaltig wandelnder Lebensverhältnisse und Freizeitverhalten – 
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 9 Vgl. dazu aus religionssoziologischer Perspektive D. Pollack, Rückkehr des Religiösen?, 
2009, S. 19 ff.; ders., Säkularisierung – ein moderner Mythos?, 2. Aufl. 2012, S. 1 ff., 21 ff., 77 ff. 
Treffend wird in der aktuellen Diskussion das Religionsverfassungsrecht im Ganzen als Plu-
ralisierungs- bzw. »Säkularisierungsfolgenrecht« beschrieben: C. Walter, Reformationsfolgen, 
Säkularisierungsfolgen, Pluralisierungsfolgen, in: ZevKR 62 (2017), S. 395 (396 ff.) in Anlehnung 
an H. M. Heinig, Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, 2003, S. 74 ff.

10 Speziell für die christlichen Kirchen sei auf die schwindenden Mitgliederzahlen verwiesen, 
unten Fn. A253. Vgl. zum Verlust gesellschaftlicher »Ligaturen« in einem größeren Kontext 
R. Dahrendorf, Das Zerbrechen der Ligaturen und die Utopie der Weltbürgergesellschaft, in: 
U. Beck / E. Beck-Gernsheim (Hrsg.), Riskante Freiheiten, 1994, S. 421 ff.

11 Siehe dazu an dieser Stelle nur Unruh, Kirchen (Fn. A5), S. 1 ff.
12 Vgl. nur Kunig, Schutz (Fn. A8), S. 6, der noch 1989 das Folgende bemerkt: »eine über 

Jahrzehnte kaum erwähnte, [. . .] nicht oder stiefmütterlich behandelte Vorschrift«; in die glei-
che Richtung (zwanzig Jahre später): D. Couzinet / A. Weiss, Das Verhältnis von Art. 4 GG zu 
Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 WRV, in: ZevKR 54 (2009), S. 34 (35, 40, 45); K. Stern, Das Staats-
recht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV / 2, 2011, S. 1335: »anfänglich schlummernde Ver-
fassungsrechtsnorm« (i. O. teilweise hervorgehoben).

als Stichworte stets beliebt: Individualisierung, Pluralisierung, Säkularisierung, 
Ökonomisierung9 – sowie im Angesicht schwindender Bindekräfte10 der Insti-
tution der Kirche erfährt der Sonntag seinerseits einen umfassenden Bedeutungs-
wandel11 und womöglich gar -verlust (zu etwaigen rechtlichen Konsequenzen 
unten A.II.2.b) dd)).

Über die an dieser Stelle nur skizzierten gesellschaftspolitischen Probleme 
hinaus indiziert der Sonntag aber vor allem ganz grundlegende verfassungsrecht-
liche Fragen. Das gilt für die Rechtsnatur des Art. 139 WRV und für seine Ein-
ordnung in die bekannten dogmatischen Topoi und Raster, betrifft aber in beson-
derem Maße auch seine Kombination mit Grundrechten, namentlich mit der 
Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG sowie mit der Koali tionsfreiheit aus 
Art. 9 Abs. 1 und Abs. 3 S. 2 GG, wie sie in der verwaltungsgerichtlichen Recht-
sprechung nun seit einigen Jahren schier sorglos vollzogen wird (dazu ausführ-
lich unten B.II.5.c) – d)). Das wiederum wirft die allgemeine und für diese Arbeit 
zentrale Frage nach solchen Verbindungen von Grundrechten miteinander wie 
mit sonstigem Verfassungsrecht und nach deren Komplikationen auf. Letztere 
sind wohlgemerkt nicht allein grundrechtsdogmatischer, sondern ebenso pro-
zessrechtlicher (auf den Verdacht der faktischen Einführung eines Popular- und 
Verbandsklagerechts in Sonntagsfragen wird unter C.IV.4.b) aa) näher einzuge-
hen sein) sowie verfassungs-, demokratie- und institutionentheoretischer Natur 
(s. u. insbesondere C.IV.6.).

Umso bemerkenswerter ist, dass es sich bei Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 WRV 
um einen Fleck Verfassungsrecht handelt, der, wenn auch kaum mehr als terra 
incognita, jedenfalls noch als vernachlässigt bezeichnet werden darf12. Als solche 
hat die Norm, was Anerkennung und Beachtung betrifft, über lange Zeit ein 
vergleichsweise stilles Dasein im Schatten ihrer »großen Brüder« Art. 136 und 
137 WRV gefristet. Entsprechendes gilt für viele der maßgeblichen Kommen-
tierungen, die sich oft nur als »Annex« der Ausführungen zu Art. 140 GG und 
den anderen Kirchenklauseln begreifen. Zwar hat speziell die Frage nach einem 
»Grundrecht auf Sonntag« die Literatur spätestens infolge des Karlsruher Rich-
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13 So auch das Urteil von M. Sachs, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 8. Aufl. 2018, 
Vor Art. 1 Rn. 136; speziell zum prozessrechtlichen Komplex W. Leisner, Ladenöffnungsrege-
lungen an Sonntagen, in: NVwZ 2014, S. 921 (925): »bisher [. . .] überhaupt nicht näher behan-
delt«; J. Dietlein, Ein »Grundrecht auf Sonntagsruhe«?, in: J. Krüper (Hrsg.), Die Organisation 
des Verfassungsstaats, 2019, S. 125 (125 f.).

14 Siehe als »Negativbeispiele« an dieser Stelle etwa H. D. Jarass, in: ders. / B. Pieroth, Grund-
gesetz-Kommentar, 15. Aufl. 2018, Art. 139 WRV Rn. 1; E. Benda, Probleme der industriellen 
Sonntagsarbeit, 1990, S. 23: »Es führt daher nicht weiter, der Frage nach der Rechtsnatur des 
Art. 139 WRV nachzugehen«.

15 Zum geflügelten »Wort zum Sonntag« und zur gleichnamigen Sendereihe der ARD nur 
R. Ayaß, Die kleinen Propheten des »Worts zum Sonntag«, in: Zeitschrift für Soziologie 26 
(1997), S. 222 (222 ff.).

terspruchs zu den Berliner Adventssonntagen, der 2019 ebenfalls einen runden 
Geburtstag feiert (näher unten B.II.5.a)), bewegt und einen ausgiebigen wiewohl 
wenig einhelligen Austausch gestiftet.

Bis heute aber sind – darauf weist schon die Vielzahl der »Sonntagsstreitig-
keiten« hin (s. u. B.II.5.d)) – viele Fragen im Umfeld des Sonntagsschutzes ohne 
befriedigende Antwort13. Sie finden nicht nur nicht den verdienten Niederschlag 
in der wissenschaftlichen Debatte, sondern werden häufig gar nicht oder trotz 
evidenten Konnexes nur isoliert gestellt. Ihre Gering- und Unterschätzung äußert 
sich eben dadurch, dass verfassungsgerichtliche Vorgaben und vermeintliche Ant-
worten durch Fachgerichte und Literatur oft nur sporadisch hinterfragt, weitge-
hend kritiklos rezipiert sowie noch dazu leichthändig und mit einer ausgeprägten 
Nonchalance fortgeschrieben werden14. Der besonderen gesellschaftlichen und 
politischen, aber auch rechtstatsächlichen Bedeutung des Sonntags und der aufge-
worfenen Fragestellungen wird dieser Forschungsstand nicht ansatzweise gerecht.

Höchste Zeit also für ein »Wort zum Sonntag« und auch für ein paar Worte 
mehr15. Dabei gilt es, Art. 139 WRV nicht nur als solchen zu vermessen und sei-
ner Rechtsnatur und Bedeutung nach im Religionsverfassungsrecht zu verorten 
(dazu gehören neben Status und Inhalt vor allem seine Rügefähigkeit). Diese 
Arbeit soll vielmehr auch die fundamentalen rechtsdogmatischen und -prakti-
schen Konflikte beleuchten, welche die Norm – nicht zuletzt in ihrem durch 
aktuelle Rechtsprechung entworfenen Gewand und als Element sog. Normen-
kombinationen (ausführlich zur Terminologie unten C.II.1.c))  – abseits der 
tagespolitischen Fragen aufwirft. Obwohl gerade ihretwegen der Streit um den 
Sonntag an Gewicht nichts verloren, sondern mehr noch an Bedeutung gewon-
nen hat, sucht man nach einer solchen gebündelten Betrachtung des gemeinsa-
men Problemkreises bisher vergeblich.

Besonders dreierlei wird dabei zu zeigen sein: zunächst, wie Art. 139 WRV 
durch seine Kombination mit Grundrechten faktisch seinerseits ein vielgesichti-
ges »Grundrecht auf Sonntag« vermittelt und auf diese Weise jeden Träger jener 
Grundrechte in die Lage versetzt, vermeintliche Verletzungen des Sonntags-
schutzes einer (verfassungs-)gerichtlichen Klärung zuzuführen (B.II.5.); zwei-
tens, wie diese und andere Verknüpfungen von Grundrechten miteinander und 
mit sonstigem Verfassungsrecht neue subjektive Rechte und damit zugleich neue 
Klagerechte und gerichtliche Entscheidungsbefugnisse im System des indivi-
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16 Etymologische Einordnung auch bei T. Bergholz, Stichwort »Sonntag«, in: H. Balz u. a. 
(Hrsg.), Theologische Realenzyklopädie, Bd. 31, 2000, S. 449 (449 f.); W. Mosbacher, Sonntags-
schutz und Ladenschluß, 2007, S. 31 f.

17 Poetisch H. Meinhold, Sabbat und Sonntag, 1909, S. 3: Der Sonntag als »altes Erbstück«; 
vgl. auch Schatzschneider, Maschinenlaufzeiten (Fn. A5), S. 682: »uralte Zeitdimension des Men-
schen«. Zu den sozio-historischen und ideengeschichtlichen Wurzeln des Sonntags sowie sei-
nes rechtlichen Schutzes im Überblick C. Starck, Über die Sicherung des verfassungsrechtli-
chen Sonntagsschutzes in der modernen Konsumwelt, in: G. Manssen / M. Jachmann / C. Gröpl 
(Hrsg.), Nach geltendem Verfassungsrecht, 2009, S. 808 (824 f.). Näher und m. w. N. F. Burt‑
scheid, Der Sonn- und Feiertagsschutz nach der Reichsverfassung vom 11. August 1919, 1932, 
S. 2 f.; A. Mattner, Sonn- und Feiertagsrecht, 2. Aufl. 1991, § 2 Rn. 1 ff., 17 ff.; Bergholz, »Sonn-
tag« (Fn. A16), S. 450 ff.; A. Grube, Der Sonntag und die kirchlichen Feiertage zwischen Ge-
fährdung und Bewährung, 2003, S. 27 ff.; A. Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle 
Identität, 2004, S. 296 ff.; R. Richardi, Sonn- und Feiertagsruhe im Arbeitsleben, in: AuR 2006, 
S. 379 (382 f.); Mosbacher, Sonntagsschutz (Fn. A16), S. 28 ff. Siehe aus theologischer Perspektive 
vor allem noch W. Thomas, Der Sonntag im frühen Mittelalter, 1929, S. 3 ff.

18 Dazu eingehend Meinhold, Sabbat (Fn. A17), S. 5 f.; W. Rordorf, Der Sonntag, 1962, 
S. 12 ff., 46 ff.; S. Bacchiocchi, From Sabbath to Sunday, 1977, S. 17 ff. Genau genommen be-
ginnt nach dem jüdischen Kalender der Sabbat wie alle Tage bereits am (Vor-)Abend, beschreibt 
also die Zeitspanne vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag. 
Vgl. zur biblischen Bedeutung nur Genesis 2, 2; Exodus 20, 8 – 11; Exodus 23, 12; Deuterono-
mium 5, 12 – 14.

19 Die Reihung der Wochentage ergibt sich für die Bundesrepublik heute etwa aus § 21a II 
ArbZG und ist auch Gegenstand der Norm DIN ISO 8601-1:2019-02 (4.2.2.). In anderen Län-
dern wie etwa den Vereinigten Staaten von Amerika beginnt die Woche dagegen noch heute for-
mal mit dem Sonntag; vgl. weiterführend zur »christlichen« Siebentagewoche Rordorf, Sonntag 
(Fn. A18), S. 41 ff.

duellen Rechtsschutzes schaffen (C.II. – III.); drittens, wie fragwürdig diese 
Technik ist, weil sie sich mit allgemeinen Grundrechtslehren kaum einhegen lässt 
und das Verhältnis zwischen gesetzgebender und rechtsprechender Gewalt auf 
die Probe stellt (C.IV.). Die Arbeit soll den gegenwärtigen Forschungsstand in 
Bezug auf die genannten Fragestellungen zusammentragen und bewerten, noch 
bestehende Lücken aufzeigen und versuchen, diese zu schmälern und wo mög-
lich zu schließen.

II. Einführung und Grundlagen

1. Der Sonntag und das Recht

Im Ursprung ist der Sonntag (»Sonnentag« bzw. »Tag der Sonne« als Lehnüber-
setzung aus dem Lateinischen [dies Solis] und Griechischen [hēméra Hēlíou]16) 
als regelmäßiger Ruhetag kein primär rechtliches, sondern ein religiös-kulturelles 
Phänomen mit einer Jahrhunderte alten Tradition17. Diese findet ihre theologi-
schen Wurzeln im alttestamentarischen Sabbat (hebräisch auch Schabbat bzw. 
 also dem Samstag als heiliger Ruhetag und siebter Tag der jüdischen ,(שַׁבָּת
Woche18. An seine Stelle tritt später der christliche Sonntag. Der erste bzw. siebte 
Tag19 der christlichen Woche ist seitdem im Wortsinn »heilig« und als Tag des 
Herrn (dies Domini) für die Feier des Gottesdienstes reserviert. Ihm kommt 
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20 Mit katechetischen Nachweisen BVerfGE 125, 39 (81 f.); wirkmächtig und nach wie vor ak-
tuell statt aller Spaemann, Anschlag (Fn. A8), S. 59 f.; R. Guardini, Der Sonntag gestern, heute und 
immer, 4. Aufl. 2008, passim. Weiterführend zur spezifisch theologischen Aufladung des Sonn-
tags als Wochentag Rordorf, Sonntag (Fn. A18), S. 173 ff.; Bergholz, »Sonntag« (Fn. A16), S. 465 ff.

21 Näher Thomas, Sonntag (Fn. A17), S. 6 f.; Burtscheid, Feiertagsschutz (Fn. A17), S. 7; 
Rordorf, Sonntag (Fn. A18), S. 160 ff.; Uhle, Verfassungsstaat (Fn. A17), S. 298 ff.; Mosbacher, 
Sonntagsschutz (Fn. A16), S. 32 ff.; vgl. auch M. Morlok, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kom-
mentar, Bd. III, 3. Aufl. 2018, Art. 139 WRV Rn. 1, der darauf hinweist, dass die Sonntagsarbeit, 
ausgenommen lediglich die Zeit des eigentlichen Gottesdienstes, zuvor der »Normalfall« war.

22 Interessanterweise kennt aber bereits das spätrömische Recht zu diesem Grundsatz Aus-
nahmen, die durch gegenläufige (faktisch: ökonomische) Interessen gerechtfertigt werden: So 
wird etwa die Landwirtschaft von der Sonntagsruhe ausgenommen, um der wechselnden Witte-
rung Rechnung zu tragen und optimalen Ackerbau zu gewährleisten.

23 Dazu Mosbacher, Sonntagsschutz (Fn. A16), S. 43 ff.; Kästner, Sonntag (Fn. A6), S. 342 
spricht treffend von einem »mehrschichtigen kulturellen Phänomen«.

24 Schatzschneider, Maschinenlaufzeiten (Fn. A5), S. 682: »Herzstück des Sonn- und Feier-
tagsrechts«; F. Stollmann, Zum subjektivrechtlichen Gehalt des Art. 140  GG / 139 WRV, in: 
 VerwArch. 96 (2005), S. 348 (348): »Zentralnorm«.

heute aus theologischer Perspektive außerdem Bedeutung zu für den Schutz des 
Menschen vor einer weitgehenden Ökonomisierung des Lebens20.

Rechtliche Schutzvorschriften oder gar Arbeitsverbote finden sich zunächst 
jedoch nicht. Erst deutlich später wurde der Sonntag »verrechtlicht«: Kaiser 
Konstantin I. erklärte 321 den Sonntag zum gesetzlichen Ruhetag21, im Codex 
Iustiniani 3,12,3 wird die Ausübung gerichtlicher, künstlerischer und handwerk-
licher Tätigkeiten am Sonntag verboten22. Spätestens damit war der bis heute 
bekannte Lebens- und Wochenrhythmus aus sechs Werk- und einem regelmäßig 
wiederkehrenden Ruhetag geboren. Seine religiösen Wurzeln wurden auch spä-
ter nie infrage gestellt, als etwa die Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert den 
freien Sonntag stärker als bisher in ein sozialpolitisches und arbeitsschutzrecht-
liches Licht rückten23.

Der Frage nach dem »Recht auf Sonntag« und seinen verfassungsrechtli-
chen Implikationen vorausgehen muss schon deshalb zunächst eine schlichte 
Bestandsaufnahme: Wo genau hat der Sonntag im geltenden Recht Niederschlag 
gefunden? Im Folgenden soll die hier als Sonntagsrecht bezeichnete Summe aller 
der Ausgestaltung des Sonntagsschutzes dienenden gesetzlichen Regelungen in 
den Blick genommen werden. Dabei kann schon aus Gründen der Zweckmä-
ßigkeit nur ein erster Überblick gegeben werden; die vollständige Erschließung 
sämtlicher Normen mit Bezügen zum Sonntag ist weder Sinn dieser Arbeit noch 
erforderlich, um die Reichweite und Bedeutung des Sonntags in rechtlicher Hin-
sicht zu belegen.

a) Grundgesetz

aa) Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 WRV als doppelfunktionale Norm

Dabei fällt schon seiner Rangstufe wegen zuvörderst24 Art. 139 WRV ins Auge: 
»Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeits-
ruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt«. Über Art. 140 GG wird 
Art. 139 WRV und damit der Schutz von Sonn- und Feiertagen »vollgültiges Ver-
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25 Siehe zur Vollgültigkeit nur BVerfGE 19, 206 (219); E 125, 39 (79); E 137, 273 (303, 
Rn. 83); E 139, 321 (349, Rn. 89); M. Germann, in: V. Epping / C. Hillgruber (Hrsg.), BeckOK 
Grundgesetz, 41. Ed. 2019, Art. 140 Rn. 3. Die Weimarer Kirchenartikel sind demnach nicht 
bloßer »Anhang« des Grundgesetzes: unten Fn. B200. Vgl. allgemein zu Art. 136 ff. WRV und 
zu ihrer Aufnahme in das Grundgesetz A. Hollerbach, Grundlagen des Staatskirchenrechts, in: 
J. Isensee / P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl., Bd. VI, § 138 Rn. 19 ff.; M. Morlok, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 
Bd. III, 3. Aufl. 2018, Art. 140 Rn. 11 ff., 28; siehe außerdem die Hinweise in Fn. A61. Zen-
trale entstehungsgeschichtliche Einsichten schließlich bei K.‑B. v. Doemming / R. W. Füsslein /  
W. Matz, Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes, in: JöR 1 (1951), S. 1 (73 ff., 
899 ff.).

26 So auch G. Kaisenberg, in: H. C. Nipperdey (Hrsg.), Die Grundrechte und Grundpflich-
ten der Reichsverfassung, Bd. II, 1930, Art. 139 S. 428; Bergholz, »Sonntag« (Fn. A16), S. 462: 
»völlig neue und einmalige Lage«; J. Dietlein, Das Feiertagsrecht in Zeiten des religiösen Wan-
dels, in: S. Muckel (Hrsg.), Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat, 2003, S. 131 (132): »ent-
scheidende Zäsur in der Entwicklung des Sonn- und Feiertagsrechts«; zu möglichen histori-
schen Vorläufern etwa Mosbacher, Sonntagsschutz (Fn. A16), S. 45 f.

27 Gewerbeordnung für das Deutsche Reich v. 21.6.1869 (BGBl. [Norddeutscher Bund] 
1869, S. 245) i. d. F. v. 1.7.1892 – 30.6.1994. Eingehend zur (alten) gewerberechtlichen Sonntags-
ruhe Mattner, Feiertagsrecht (Fn. A17), § 6 Rn. 26 ff.; Mosbacher, Sonntagsschutz (Fn. A16), 
S. 47 ff.; Schatzschneider, Maschinenlaufzeiten (Fn. A5), S. 684 f. Die Regelungen (A. Mattner, 
Sonntagsruhe im Reisegewerbe, in: NZA 1988, S. 528 [531]: »Jahrhundertwerk«) sind 1994 weg-
gefallen und weitgehend im ArbZG aufgegangen.

28 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich v. 15.5.1871 (RGBl. 1871, S. 127) i. d. F. v. 
1.1.1872 – 31.12.1974; die Norm lautete zuletzt: »Mit Geldstrafe bis zu sechszig [sic] Mark oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu vierzehn Tagen wird bestraft: 1. wer den gegen die Störung der Feier 
der Sonn- und Festtage erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt«; inzwischen finden sich Straf-
vorschriften (dann allerdings meist als Ordnungswidrigkeiten; Ausnahme: § 23 ArbZG) in den 
einzelnen Fachgesetzen (s. u. A.II.1.c)). Zu sonstigem Sonn- und Feiertagsschutzrecht aus his-
torischer Perspektive nur Kaisenberg (Fn. A26), Art. 139 S. 428 ff.

29 Zur Entstehungsgeschichte des Art. 139 WRV im ersten Zugriff Kaisenberg (Fn. A26), 
Art. 139 S. 428 ff.; Mosbacher, Sonntagsschutz (Fn. A16), S. 54 ff.; zu derjenigen des Art. 140 GG 
i. V. m. Art. 139 GG Morlok (Fn. A21), Art. 139 WRV Rn. 1 ff.; jeweils näher schließlich P. Unruh, 
in: P. M. Huber / A. Voßkuhle (Hrsg.), v. Mangoldt / Klein / Starck Grundgesetz-Kommentar, 
Bd. 3, 7. Aufl. 2018, Art. 139 WRV Rn. 2 f. Siehe aus der zeitgenössischen Literatur insbesondere 
noch G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, 14. Aufl. 1933, 
Art. 139 Anm. 1 (S. 654 f.); Burtscheid, Feiertagsschutz (Fn. A17), S. 2 f. Vgl. außer dem die Hin-
weise unten in Fn. A61.

30 Näher zum religiösen Schutzzweck des Art. 139 WRV Kästner, Kultus (Fn. A7), S. 468; 
Stollmann, Gehalt (Fn. A24), S. 354 ff.; aus der Weimarer Lehre etwa Anschütz, Verfassung 
(Fn. A29), Art. 139 Anm. 1 (S. 654 f.).

fassungsrecht«25. Historisch ist die Bestimmung ohne erkennbares Vorbild26: Vor 
1919 war der Schutz des Sonntags allenfalls auf der Ebene des einfachen Rechts 
normiert, prominent etwa in §§ 105a ff., 146a GewO a. F.27, die teilweise bis zum 
Erlass des ArbZG Bestand hatten und darin weitgehend aufgegangen sind (näher 
zum ArbZG unten A.II.1.c) cc)), oder in der ursprünglichen Fassung des § 366 
Nr. 1 StGB28.

In Weimar hat dann die genannte Regelung im dritten Abschnitt (»Reli-
gion und Religionsgesellschaften«) des zweiten Hauptteils (»Grundrechte und 
Grundpflichten der Deutschen«) Einzug in die Reichsverfassung gehalten29. Im 
Ausgangspunkt lagen der Bestimmung religions- und kirchenpolitische Motive 
zugrunde30: Sie gibt dem Einzelnen wie den Religionsgemeinschaften die Mög-


